
Stimmzettel

•

•

•

•

1
Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

CDU 3
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

SPD 5
Freie Demokratische 
Partei

FDP 7
Unabhängige Freie Wähler/
Freie Wählergemeinschaft

UFW/
FWG

101 301 501 701

102 302 502 702

103 303 503 703

104 304 504 704

105 305 505 705

106 306 506 706

107 307 507 707

108 308 508 708

109 309 509 709

110 310 710

111 311 711

112 312 712

113 313 601

114 314 602

115 603

116 604

117 605

118 606

119 401 607

120 402 Ohlig, Gerhard 608

121 403 Krastel, Markus 609

122 404 Kellermeier, Renate 610

123 405 Mühlenbruch, Axel 611

124 406 Ohlig, Andrea 612

125 407 Lacker, Johannes 613

126 408 Koschmidder, Elena 614

127 409 Weber, Klaus 615

128 410 Kellermeier, Rolf 616

129 411 Koschmidder, Christoph 617

130 412 Wagner, Alexandra 618

131 413 Gottstein, Florian 619

414 Berg, Hildegard 620

415 Scholtes, Isabelle 621

Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.

für die Gemeindewahl der Gemeinde Mörlenbach am 15. März 2026

Sie haben 31 Stimmen!

Bitte Stimmzettel nach innen falten!

Sie können, wenn Sie nicht alle 31 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen ⮾. In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den 

Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.

Sie können alle 31 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben - panaschieren - und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben

 - kumulieren - (⮽☐☐ oder ⮽⮽☐ oder ⮽⮽⮽).

Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen ⮾, ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis 

alle 31 Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.

Petroll, Mariella

Häußler, Justin

Jeck, Marika Ellen

Huber, Marcel

Deveci, Serhat

Rollo, Romano

Wagner, Christian

Kugler-Vogt, Anna-Lena

Diedrich, Björn

Probst, Björn

Wagner, Bianca

Krämer, Dirk

Helferich-Skuppe, Jasmin

4
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

GRÜNE

6 Fortschritt Mörlenbach FM
Bangert, Johannes

Hölzel, Peter

Seiler, Christian

Krämer, Wolfgang

Haas, Detlev

Kohl, Simon

Häußler, Luca

Kriewitz, Lukas

Barth, Norbert

Helferich, Christian

Steinmaus, Benjamin

Helferich, Reiner

Heiß, Bettina

Born, Peter

Dörsam, Horst

Kissling, Oliver

Möhler, Stefanie

Sauer, Martin

Heiß, Annalena

Klein, Ines

Bangert, ReinholdKeilmann, Karin

Salman, Berkay

Kammer, Bernhard

Martin, Sven

Sürmann, Frank

Baldissera, Markus

Rohr, Michael

Kammer, Alexandra

Stephan, Peter

Hahl, René

Bangert, Erich

Reich, Hans

Andelić, Marko

Andinç, Hamza

Eouzan, Yann

Andelić, Alexandra

Hornauer, Leander

Kopacz, Gregor

Romano, Salvatore

Kolb, Mario

Ali, Sarvar

Helfrich, Günther

Öhlenschläger, Klaus

Perelaer, Felice

Hering, Oliver

Zopf, Klaus

Klee, Albert

Dreißigacker, Michael

Hinkel, Steffen

Seltmann, Mona

Schölch, Harry

Lahme, Carlo

Jäger, Hans

Odenwälder, Heinz

Wagner, Katharina

Dr. Loroch, Roland

Bylitza, Andrea

Vögeler, Markus

von Seebach, Katharina

Herle, Michael

Seltmann, Hans Georg

Pfleger, Cornelia

Proksch, Markus

Redig, Marcus

Brehm, Maximilian

Horstmann, Bernhard

Keuntje, Sören

Ceglarski, Kevin

Krieger, Wilhelm

Jäger, Rainer

Mink, Franziska

Anders, Mirco

Renzland, Robin

Kalesse, Bodo



Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

 
 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 

 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihre Gemeindevertretung zu wählen sind. Für die anstehende Wahl haben Sie demnach 31 Stimmen. 
 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 

 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen 
Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stim-
men eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man 
„Kumulieren“. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 
 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 

 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen 
auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die 
Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen 
vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten 
so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl 
von drei Stimmen erhalten hat. 

 
 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 

 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, 
können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen 
Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben nach unten in der Weise 
zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle 
nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 

 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerbe-
rinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten. 

 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr 
als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 

Haben Sie noch Fragen? 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde: 
Gemeinde Mörlenbach, Rathausplatz 1, 69509 Mörlenbach, Tel: 06209/808-10 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 

Ihr Wahlamt 
 
 

https://wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

